
Verband der Österreichischen Berg- und Skiführer 

 www.bergfuehrer.at   office@bergfuehrer.at 

 

 
Verband der Österreichischen Berg- und Skiführer | ZVR 91275972 

Geschäftsstelle: Grabenweg 68/3.OG/13, A-6020 Innsbruck 
Bankverbindung: Volksbank Tirol Innsbruck – Schwaz AG | BIC: VBOEATWWINN | IBAN: AT54 4239 0001 9000 6633 

 
 

Herzliche Gratulation zum erfolgreichen Abschluss der Österreichischen 
Berg- und Skiführerausbildung! 
 
Wir freuen uns dich im Kreise der Berg– und Skiführer begrüßen zu dürfen. Bevor du nun mit der Ausübung 
des Berufes als Bergführer beginnen kannst, sind noch ein paar behördliche Schritte zu erledigen. 
 
Falls noch nicht geschehen nimmst du bitte Kontakt mit deinem Landesverband auf und meldest dich an. 
Zudem musst du dich bei der zuständigen Verwaltungsbehörde autorisieren lassen. Die aktuellen 
Gebühren und notwendigen Dokumente sind dort jeweils zu erfragen. 
 
Nach Erhalt des Autorisierungsbescheids sendest du diesen bitte als PDF an das Österreichische 
Verbandsbüro (office@bergfuehrer.at) sowie an deinen Landesverband. Sobald wir den Bescheid erhalten 
haben, wird dir der IVBV-Ausweis und das VÖBS-Starterpaket (Anstecknadel, Aufkleber, Aufnäher) 
zugeschickt. Dies dauert in der Regel ca. 3-4 Wochen, da die Ausweise erst vom IVBV gemacht werden 
müssen.  
 
Übersicht für die nächsten Schritte zum IVBV-Vollbergführer: 
 

1) Autorisierung in allen Bundesländern (außer Wien und Niederösterreich) 
  

2) Kontaktadressen der zuständigen Behörden: 

Vorarlberger 
Landesregierung, 
Sportabteilung 
Landhaus, A-6900 Bregenz 
Mail: sport@vorarlberg.at 

Salzburger 
Landesregierung, 
Sportabteilung 
Postfach 527, 5010 
Salzburg   
Mail: post@salzburg.gv.at 

Amt der Kärntner 
Landesregierung, Sportabteilung 
Arnulfplatz 1, 9020 Klagenfurt am 
Wörthersee  
Mail: post.lpd@ktn.gv.at 

Für die ganze Steiermark: 
Bezirkshauptmannschaft 
Südoststeiermark 
Bismarckstraße 11-13, 8330 
Feldbach 
Mail: bhso@stmk.gv.at 

Landesregierung 
Oberösterreich,  
Sportabteilung 
Landhausplatz 1, 4021 
Linz 
Mail: 
buergerservice@ooe.gv.at 
 

Tirol: jeweilige 
Bezirkshauptmannschaft am 
Hauptwohnsitz (Innsbruck Stadt: 
Stadtmagistrat Innsbruck) 

3) Autorisierungsbescheid an office@bergfuehrer.at und an euren Landesverband mailen 

Wien/Niederösterreich: hier entfällt die Autorisierung  bitte gleich dem Landesverband bzw. 
auch uns bekannt geben, dass ihr die Ausbildung abgeschlossen habt und den IVBV-Ausweis 
benötigt. 

 
Mitgliedsbeitrag 
 
Für das aktuelle Jahr hast du deinen Jahresbeitrag bereits mit dem Semesterbeitrag entrichtet – ab 
nächsten Jahr bekommst du direkt von deinem Landesverband bzw. der Sektion (Tirol) die 
Jahresvorschreibung.  
Wichtig: kein Mitgliedsbeitrag = keine Jahresmarke = keine Versicherung! 
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Versicherungen / Unfall 
 
Im Mitgliedsbeitrag ist bereits eine ausreichende Haftpflicht – und Rechtschutzversicherung inkludiert. 
Zusätzlich ist es sinnvoll, eine Berufsunfallversicherung abzuschließen. Schließlich übst du einen Beruf 
aus, der viele Gefahren mit sich bringt. In manchen Bundesländern ist diese bereits inkludiert, bitte 
erkundige dich dazu bei deinem Landesverband. Eventuell ist auch eine Berufsausfallversicherung 
anzudenken. Lass dich dazu im Fall entsprechend beraten. 
Der Verband bietet für alle Mitglieder eine 24h-Notfallhotline (siehe Anhang), wo schnellstmöglich Anwälte, 

Privatsachverständige, psychologische Betreuung, etc. für euch organsiert werden. Nach einem Unfall 

bitte unbedingt auch dem Verband direkt Meldung machen. 

 
Bergführen im Ausland 
 
Um in der Schweiz und den EU – Ländern legal arbeiten zu können, muss man sich gesondert registrieren. 
Die Details dazu findest du jeweils in der aktuellen Version auf der Verbandswebsite. Für die Arbeit in 
vielen Bergregionen der Welt gibt es heute oftmals strenge Regelungen, wenn du beruflich dort bist. Bitte 
kümmere dich frühzeitig um die jeweiligen Informationen Anmeldungen, damit du nicht illegal unterwegs 
bist. Die IVBV bietet dazu immer gute Informationsmöglichkeiten. 
 
Fortbildungspflicht 
 
Du bist gesetzlich zu Fortbildungen verpflichtet, welche von den Landesverbänden angeboten werden. 
Natürlich kannst du auch öfter und mehr Fortbildungen besuchen, dies ist sogar gewünscht. Beachte 
unbedingt, dass in der Regel nur Veranstaltungen als gesetzliche Fortbildung gelten, die auch vom 
Bergführerverband angeboten werden. 
 
Der Verband 
 
Der Verband der Österreichischen Berg– und Skiführer ist das Dach der Landesverbände und die 
bundesweite Vertretung unseres Berufsstandes. Als Mitglied bist du automatisch auch Mitglied der 
Internationalen Vereinigung der Bergführerverbände (IVBV/UIAGM/IFMGA). Dadurch ist deine 
Qualifikation in den Mitgliedsländern weltweit anerkannt. 
 
Es würde uns freuen, wenn du aktiv am Verbandsgeschehen mitwirkst und die jährlichen Versammlungen 
besuchst, um unseren Beruf mitzugestalten und die Gemeinschaft zu pflegen. Zugleich ist es auch wichtig, 
als Bergführer in der Hütte und am Berg eine Vorbildrolle einzunehmen. Du bist das Aushängeschild der 
alpinen Professionisten. 
 
Wir wünschen Dir viele schöne Bergtouren und eine erfolgreiche Zeit als Berg– und Skiführer. Achte auf 
Dich und deine Gäste und komm immer wieder gut zurück nach Hause. 
 
 

 
 
Walter Zörer 
Präsident 
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NOTFALLHOTLINE 
des Verbandes der Österreichischen Berg- und Skiführer  

 
Hotline Nummer: +43 512 3320 6789 
24h Hotline, vom ÖAMTC betreut. Bei der Frage des Disponenten nach „Veranstalter“: 
„Bergführer/Schiführer“ angeben. 
 
Ablauf: 
Nach einem Unfall organisiert der VÖBS kostenlos Rechtsberatung, SV-Beratung/Gutachten, 
Pressebetreuung, Psychologische Unterstützung 
 


